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UZ 57, 1. Juli 2011 

Büro- und Schulartikel 

 

Die Produktgruppe der UZ 57 Büro- und Schulartikel umfasst über 40 Produkte des 

täglichen Gebrauchs. Neben Lochern, Linealen, Spitzern, Klammern, Scheren und 

Stempeln beinhaltet sie auch Kriterien für Klebebänder, Klebstoffe und 

Korrekturmittel.  

Der Bereich der Schreib-, Zeichen- und Malartikel umfasst Farb- und Bleistifte, 

Tuschen, Tinten, Kugelschreiber, sowie Marker und diverse Malutensilien, wie Deck- 

und Aquarellfarben, sowie Fingermal- und Plakatfarben. 

Entlang folgender Aspekte wurden die Kriterien für umweltfreundliche Büro und 

Schulartikel erarbeitet: 

 Qualität (im Sinne der Langlebigkeit) 

 Eingesetzte Materialien 

 umweltgerechten Produktgestaltung (Ecodesign) 

 Nachfüllbarkeit 

 Vorhandensein von Ersatzteilen 

 Verpackung 

 Gebrauchstauglichkeit, Normkonformität 

 

Qualitätskriterien beziehen sich auf vorgegebene Materialien für gewisse 

Einsatzzwecke (z.B. Metall, bei Teilen, auf die Kraft ausgeübt wird; Einsatz von 

qualitativ hochwertigen Kunststoffen). Für einige Produkte wurden 

Mindestgarantiezeiten definiert, um so eine Auszeichnung langlebiger und qualitativ 

hochwertiger Produkte zu erreichen. 
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Bezüglich der eingesetzten Materialien sind Grenzwerte bzw. Ausschlüsse für 

chemische Zubereitungen vorgegeben. Des weiteren wurde der Einsatz von 

Kunststoffen und Metallen reglementiert. Eingesetztes Holz muss aus nachhaltiger, 

zertifizierter Forstwirtschaft stammen. Der Einsatz von Kunststoff-Recyclat wurde für 

genau definiert. Bei vielen Produkten gilt ein Mindestanteil an Kunststoff-Recyclaten 

oder Kunststoffen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 

 

Für die Produktgestaltung wurde festgelegt, dass die Produkte im Sinne der 

Zerlegbar- und Verwertbarkeit konstruiert/beschaffen sein müssen. Des weiteren 

wurden bei entsprechenden Produkten Nachfüllbarkeit, Reparaturfähigkeit, sowie 

das Vorhandensein von Verschleiß/Ersatzteilen als Auszeichnungskriterien 

festgelegt. 

 

Für die Verpackung wurden zusätzlich zu allgemeinen Bestimmungen bei einzelnen 

Produkten noch Zusatzanforderungen definiert (z.B. keine Verpackung, Verpackung 

nur aus Recyclingkarton, Verhältnis von Verpackung und Inhalt). 

 

Im Sinne der Gebrauchstauglichkeit wurden entsprechende Kriterien festgelegt, wo 

notwendig, möglich bzw. sinnvoll orientieren sich die Kriterien an gängigen Normen. 

 

 

Umweltzeichen-Produkte finden Sie im Internet unter 

http://www.umweltzeichen.at/produkte 
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